
\QSTE R RE ICH I S C HER AR BEI TE R KAy�ti-H�b 
A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Ihre Zeichen 

Betreff 

Unsern ZC':chen 

SV-ZB-1211 
1211 

1. Ergänz�ngen zum Entwurf eines Bundes­
gesetzes, mit dem das All gmei ne Sozi a 1-
versicherungsgesetz geändert wird (44. 
Novelle z�m ASVG); 
2. Ergänz�ngen zum Entwurf eines Bundes­
gesetzes,1 mit dem das Gewerbliche 
Sozialverficherungsgesetz geändert wird 
(Ergänzungen zur 13. Novelle zum GSVG); 
Stellungnphmen 

Telefon (0222) 65 3765 

Durchwahl 589 
480 

Datum 
2.11.1987 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet je 25 Exemplare seiner Stel­

lungnahmen zu den im Betreff genannten Gesetzentwürfen zur gefälligen Infor­

mation. 

Der Präsi�ent: 

Beilagen 

Telegramme: ,Arbka:nmer Wien ' Telex 131690 

Der Kammeramtsdirektor: � 

i�· / 

f . / . 
1/,./�-.//· 
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ÖSTERRE ICHlSCHER ARBE ITERKAMMERTAG 

A-t041 Wien, Prinz-Eugen-Straße �O-22 Postfach 534 

An das 

Bundesministerium tür Arbeit 

und Soziales 

Stubenring 1 
1010 Wi e n 

IhrE! Zeich!:" Unsere ZUlchen 

Zl.20.616/3-2/1987 1211-DrM/Ep 

Tolelo" (0222) 6� 37 65 

Ergänzungen zum Entwurf eines Bundes­

gesetzes. mit dem das Gewerbliche 

SozialvE;):"sicherungsgesetz geändert 

wird (Ergänzungen zur 13. Novelle zum 

G5.YG1...i.--� t e Il u n-iL.D a hm e 

Datum 

480 19.10.1987 

Soweit die in den Ergänz ungen zum Entwurf einer 13. Novelle zum 

GSVG vorgesehenen Änderungen auf die in den Ergänzungen zum 

Entwurf einer 44. Nove 11 e zum ASVG entlEll tenen Neuerungen zu­

rückgehen. wird auf die entsprechenden Ei nwände in der Stellung­

nahme zu den Erganzungen zum Entwurf einer 44. Novelle zum ASVG 

verwi e sen . 

Zu den J\nderungen des s pezi fischen Recbtsbcstandes des GSVG wird 
weiters folgendes bemerkt: 

Die DestilTunung,::n übel:- die: Ermitt.lung clt:r H<JitnJ.. S!:;:Jrundlage in den 

en;ten dn:�i Jahren d0r ::;cdbstandigen ErYl�'rb�::tdLi�JJ.<.cit sind in �; 
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, 

ÖSTERRrrlCHISCHER AR�EITERKAMMERTAG 2. 

25 a enthalten. Die in Ziffer 3 vorgesehene Änderung sollte daher 

nlcht in S 25 Abs 3 sondern in S 25 a Abs 3 erfolgen. 

Artikel I Z 6 (5 60 c Abs 1 neu) 

Das Zusammentreffen einer Eigenpension mit einer die GSVG­

Versicherungspflicht begrUndenden Erwerbstcitigkejt ist in 5 61 
Abs 1 geregelt. Der leichteren Uberschaubark eit halber sollte 

daher eine Erwerbstätigkeit. die gem�ß 5 6 1  Abs 1 zum gänzlichen 

Ruh en der Pension führt, in S 60 c Abs 1 de s  Entwurfs ausgenomme n 

werden. wie dies auch derzeit in 5 60 Abs 1 der Fall ist. 

Artikel I Z 12 (5  116 Abs 9 neu) � 

Diese Bestirrunung wurde aus den Ergänzungen zum Entwurf einer 44. 
Novelle zum ASVG übernonmlen. Es wurde j edoch übersehen : daß die 

GSVG-H6chstb eitraysgrundlage das 35fache und nicht das 30fache 

der t äglich en ASVG-H6chstbeitragsgrundlagci ist. 

NUl� den in § 116 Abs 1 Z 1 genannten Ersatzrno!laten ist e ine 

Beitragsgrundlage zugeordnet. nicht jedoch den ü brigen ilo GSVG 

genannten Ersatzzeiten. Auch den Ers atzmonaten nach dem ASVG ist 

_ abgesehen von der Ersatzmonaten gemtie, § 229 ASVG - keine Bei­

tragsgrundlage zugeordnet. Für die Beo:essungszeit gemäß S 123 Abs 

2 Z 3 ist jedoch - anders als für die Bernessungf;zeit gCTlläß S 122 

Abs :.:\ die Her a nziehung sämtlicher Ersatzmonüte vorgesehen. Es 

sollten auch für die Bemessungsz e it gemäß S 123 Abs 2 Z 3 nur 

Ersatzmonate gemäß S 116 Abs 1 Z 1 herbngeZOgcll werden. 

Der Ausdruck .. Angehör i gene j genschaf t 11 so 11 te durch den l'.usdruck 
"K j nc.l.:.'�.;(; i�jcn:3chaf t" er�:;etzt vlerd.cn. 
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• 

• 
öeTERH�ICHISCHt=R ARßEITERKAMMERTAO 3 • [Ha!t 

Artikel 11 Abs 1: 

In Al-tikel V des vorliegenden Entwurfs ist nicht vorgesehen, daß 

die Bestimmungen des Artikels I Z 5, 6, '7 und 8 am 1. Jänner 1988 

in Kraft treten. Es kann daher auch die Schutzbestimmung nicht 

auf den arn 31.12.1987 zur Auszahlung gelangenden Betrag be­

schrän.lü bleiben. Weiters ist die Zitierung des S 60 a Abs 2 und 

3 verfehlt. Artikel 11 Abs 1 wäre gänzlich ne� zu fassen, wobei 

klargestellt werden sollte, ob die Schutzbestimrnung sämtliche 

Ruhenstatbestände oder nur das Zusammentreffen einer Eigenpension 

mit einer Hinterbliebenenrension erfassen soll. 

Weiters wird darauf hingewiesen, daß auch fUr Personen, die vor 

lrlanspruchnahme der Pension SonderunterstUtzung beziehen, die 

Sozialversicherungsanstalt der G ewerblichen Wirtschaft 

bescheidzuständig sein kann. Zwecks Hannonisierung der Uber­

gangsbestirnmungen zwischen ASVG und G SVG ist daher die Aufnahme 

einer Schutzbestimmung für Sonderunterstützungsbezieher in 

Artikel 1 1  der Ergänzungen einer 13. G SVG -Novelle erforderlich, 

wie dies in Artikel II Abs 6 der Erga.nzungen zum Entwurf einer 

44. Novelle zum ASVG der Fall ist. 

Weitere Einwände bestehen nicht. 

Abschließend wird mitgeteilt, daß im Sinne der Entschließung des 

Nationalrates anläßlich der Verabschiedung des G eschäftsord-' 

nuogsgeselzes, BGBI.Nr.178/1961, 25 Abdrucke dieser Stellungnahme 

dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet werden. 

Der Präsident: Der 
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